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1. Die Krankenversicherung der Rentner – KVdR

1.1 Was bezweckt die KVdR?

Versicherungsschutz des Rentners bei Krankheit

Der Versicherungsschutz in der KVdR ist eine wichtige Ergänzung zur Rente.
So wie an die Stelle des Arbeitseinkommens die Rente tritt, um den Arbeitsver-
dienst zu ersetzen, tritt an die Stelle der Krankenversicherung als Beschäftigter
die Krankenversicherung als Rentenantragsteller oder Rentner und damit der
Versicherungsschutz in der KVdR.

Der in der KVdR versicherte Rentner ist als Mitglied seiner Krankenkasse den
anderen Krankenversicherten gleichgestellt. Er erhält grundsätzlich alle Leis-
tungen, die auch den übrigen Krankenversicherten, wie z.B. den Beschäftigten,
gewährt werden. Krankengeld erhält der Rentner allerdings nicht.

Wer in der KVdR versichert ist, erhält gleichzeitig den Versicherungsschutz der
sozialen Pflegeversicherung.

1.2 Wer bietet den Versicherungsschutz in der KVdR?

Krankenkassen

Die KVdR wird von den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt.

Den Versicherungsschutz in der KVdR gewährleisten die

– Allgemeinen Ortskrankenkassen

– Betriebskrankenkassen

– Innungskrankenkassen

– See-Krankenkasse

– Bundesknappschaft als Träger der knappschaftlichen Krankenversicherung

– Ersatzkassen

1.3 Was ist für diesen Versicherungsschutz erforderlich?

Grundbedingung: Anspruch auf eine Rente

Die KVdR setzt zunächst voraus, dass eine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung bezogen wird. Es kann sich dabei um eine Altersrente, um eine
Rente wegen Erwerbsminderung oder um eine Rente wegen Todes eines Ver-
sicherten handeln.
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1.10 Welche Krankenkasse ist für die KVdR zuständig?

Grundsatz: freie Wahl der Krankenkasse

Der Rentner wird regelmäßig bereits Mitglied einer Krankenkasse sein. Er kann
jedoch grundsätzlich wählen, welche Krankenkasse die Krankenversicherung
durchführen soll.

Folgende Krankenkassen können gewählt werden:

– die AOK des Wohnorts,

– eine Ersatzkasse, deren Zuständigkeit sich auf den Wohnort des Versicherten
erstreckt,

– eine Betriebs- oder Innungskrankenkasse, wenn der Antragsteller in dem
Betrieb beschäftigt war, für den diese Krankenkasse besteht, oder wenn die
Satzung der jeweiligen Betriebs- oder Innungskrankenkasse das vorsieht,

– die Krankenkasse, bei der zuletzt die Versicherung bestanden hat,

– die Krankenkasse des Ehegatten,

– die Krankenkasse, bei der ein Elternteil versichert ist.

Familienversicherte sind stets bei der Krankenkasse versichert, der das Mit-
glied selbst angehört.

Die Wahl der Krankenkasse hat auch Auswirkungen auf die Pflegeversiche-
rung. Die soziale Pflegeversicherung wird jeweils von der Pflegekasse durchge-
führt, die bei der Krankenkasse errichtet ist, bei der die Mitgliedschaft in der
Krankenversicherung besteht.

Ausnahmen: Bundesknappschaft und See-Krankenkasse

Für den Rentner, dessen Rente durch die Bundesknappschaft festgestellt wird,
besteht nur dann das Recht, eine andere Krankenkasse zu wählen, wenn in
den letzten zehn Jahren vor Rentenantragstellung zu keinem Zeitpunkt eine
Mitgliedschaft in der knappschaftlichen Krankenversicherung bestanden hat.
Zeiten der Familienversicherung in der knappschaftlichen Krankenversicherung
stehen dem Wahlrecht jedoch nicht entgegen.

Abweichend vom allgemeinen Krankenkassenwahlrecht können sich für die
Bereiche der Bundesknappschaft als Träger der knappschaftlichen Kranken-
versicherung und der See-Krankenkasse besondere Zuständigkeiten ergeben.
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Wahl der Krankenkasse innerhalb von zwei Wochen

Wer von seinem Wahlrecht Gebrauch machen wilI, muss das innerhalb von
zwei Wochen nach Eintritt der Versicherungspflicht tun. Das gilt auch bei einem
Wechsel des Krankenversicherungsverhältnisses.

Bindung an die Krankenkasse

Ändert sich das Krankenversicherungsverhältnis nicht erneut, ist der Rentner
mindestens zwölf Monate an die Wahl seiner Krankenkasse gebunden.

Bei laufenden Mitgliedschaften kann das Krankenkassenwahlrecht mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres ausgeübt
werden.

Darüber hinaus besteht eine besondere Kündigungsmöglichkeit, wenn die
Krankenkasse den Beitragssatz erhöht.

Die Pflichtmitgliedschaft eines Versicherten als Beschäftigter endet
zum 31.3.2001. Ab 1.4.2001 besteht wegen Erfüllung der Vorversi-
cherungszeiten Versicherungspflicht in der KVdR.

Der Rentner kann von seinem Wahlrecht bis spätestens zwei
Wochen nach Eintritt der Versicherungspflicht in der KVdR
Gebrauch machen.

Der Rentner beabsichtigt, seine laufend bei einer Krankenkasse
bestehende Pflichtmitgliedschaft zum frühestmöglichen Zeitpunkt
zu wechseln.

Eine Kündigung der Mitgliedschaft bei seiner Krankenkasse kann
bis zum 30. September des Jahres erfolgen.

Der Rentner muss bis zum 31. Dezember des Jahres eine andere
Krankenkasse gewählt haben.

Die Mitgliedschaft bei dieser Krankenkasse beginnt am 1. Januar
des folgenden Jahres.



1.11 Was ist für die KVdR-Feststellung erforderlich?

Meldung bei Rentenantragstellung

Jeder, der eine Rente beantragt, hat mit dem Rentenantrag eine besondere
Meldung für die zuständige Krankenkasse einzureichen. Die den Rentenantrag
entgegennehmende Stelle gibt die Meldung an die Krankenkasse weiter.

Die Krankenkasse prüft anhand der Angaben des Antragstellers und aufgrund
ihrer Mitgliedsunterlagen, ob der Versicherungsschutz in der KVdR zu ge-
währen ist. Das Ergebnis teilt sie dem Antragsteller und dem Rentenversiche-
rungsträger mit.

Mitteilung über Ausgang des Rentenverfahrens

Der Rentenversicherungsträger unterrichtet die Krankenkasse von seiner Ent-
scheidung über den Rentenantrag. Wird die Rente bewilligt, übernimmt die
Krankenkasse den Versicherungsschutz in der KVdR endgültig, es sei denn,
der Rentner ist nicht oder noch nicht in der KVdR zu versichern.
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2. Die Beiträge für die KVdR

2.1 Wer hat Beiträge für die KVdR zu zahlen?

Krankenversicherungspflichtige Rentner

Wer eine Rente bezieht und krankenversicherungspflichtig ist, hat für die KVdR
Beiträge zu zahlen. Das gilt stets, wenn ein Versicherungsschutz in der KVdR
besteht; aber auch bei jeder anderweitigen Krankenversicherungspflicht sind
von Rentnern Beiträge zur Krankenversicherung zu zahlen.

Für denjenigen, der krankenversicherungspflichtig ist, besteht gleichzeitig Ver-
sicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung. Das hat zur Folge, dass
neben den Beiträgen zur Krankenversicherung auch Beiträge zur Pflegeversi-
cherung zu zahlen sind.

Rentenantragsteller, die in der KVdR zu versichern sind

Wer noch keine Rente bezieht, eine solche aber beantragt hat, muss grund-
sätzlich auch schon als Rentenantragsteller Beiträge für die KVdR zahlen,
wenn die Krankenkasse ihm den Versicherungsschutz in der KVdR gewährt.
Wird die Rente bewilligt und sind nunmehr Beiträge zur KVdR als krankenversi-
cherungspflichtiger Rentner zu zahlen, so werden dem Rentner zuviel gezahlte
Rentenantragsteller-Beiträge von der Krankenkasse zurückgezahlt.

A u s n a h m s w e i s e beitragsfrei ist die Versicherung in der KVdR für die
Dauer des Rentenantragsverfahrens für die Witwe oder den Witwer oder die
noch nicht 18 Jahre alte Waise, wenn der verstorbene Versicherte als Rentner
bereits in der KVdR versichert war. Außerdem liegt Beitragsfreiheit vor, wenn
ohne den Versicherungsschutz in der KVdR als Rentenantragsteller bei der
Krankenkasse Anspruch auf Familienversicherung bestehen würde. Während
des Rentenbezuges unterliegen auch diese Personen der Beitragspflicht.

Der Rentner arbeitet während des Bezuges seiner Rente noch eine
gewisse Zeit weiter und ist als Beschäftigter krankenver-
sicherungspflichtig.

Aufgrund der Krankenversicherungspflicht als Beschäftigter muss
der Rentner neben den Beiträgen aus dem Beschäftigungsverhält-
nis auch Beiträge aus seiner Rente zahlen. Das gilt selbst dann,
wenn er die Voraussetzungen für den Versicherungsschutz in der
KVdR nicht erfüllt.
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fallenden Beitrages. Mit der anderen Beitragshälfte bleibt der Rentner belastet;
sie stellt den Eigenanteil des Rentners am Gesamtbeitrag zur KVdR dar.

Einbehaltung bei Zahlung der Rente

Die Beiträge für Renten werden vom Rentenversicherungsträger berechnet.
Der auf den krankenversicherungspflichtigen Rentner entfallende Eigenanteil
wird bei der Rentenzahlung Monat für Monat einbehalten und zusammen mit
dem Beitragsanteil des Rentenversicherungsträgers an die Krankenkassen
weitergeleitet.

2.6 Wie werden Beiträge für Versorgungsbezüge gezahlt?

In voller Höhe vom Rentner

Der nach dem halben Beitragssatz der Krankenkasse des Rentners berechnete
Beitrag aus Versorgungsbezügen ist vom krankenversicherungspflichtigen
Rentner in voller Höhe allein zu tragen. Ein Zuschuss durch die Zahlstelle der
Versorgungsbezüge ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Einbehaltung bei Zahlung der Versorgungsbezüge

Die Beiträge für Versorgungsbezüge werden grundsätzlich von der Zahlstelle
berechnet, bei der Zahlung der Versorgungsbezüge einbehalten und an die
zuständige Krankenkasse abgeführt.

2.7 Wie werden Beiträge für Arbeitseinkommen gezahlt?

In voller Höhe vom Rentner

Der nach dem halben Beitragssatz der Krankenkasse des Rentners berechnete
Beitrag für Arbeitseinkommen bei selbständiger Tätigkeit ist vom krankenversi-
cherungspflichtigen Rentner in voller Höhe allein zu tragen. Diesen Beitrag
zahlt der Rentner bei seiner Krankenkasse selbst ein.

2.8 Wie hoch ist der KVdR-Beitrag für Rentenantragsteller?

Beitrag entsprechend Satzung der Krankenkasse

Die Höhe der Beiträge für Rentenantragsteller wird durch die Satzung der
zuständigen Krankenkasse geregelt. Dabei hat die Krankenkasse die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Rentenantragstellers und ihren Beitragssatz zu
berücksichtigen.

Im Jahr 2001 sind z.B. die Beiträge nach einer Einnahme von mindestens
1493,33 DM/763,53 EUR monatlich zu leisten. Bei einem angenommenen Bei-
tragssatz der Krankenkasse von 14% würde der monatliche Beitrag des Ren-
tenantragstellers danach mindestens 209,07 DM/106,89 EUR betragen.
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versicherungsträger und der zuständigen Krankenkasse im Wege eines ma-
schinellen Verfahrens Daten ausgetauscht. Ändert sich die Höhe der Rente,
wird die geänderte Rentenhöhe vom Rentenversicherungsträger der Kranken-
kasse mitgeteilt. Bewirkt diese Änderung eine Erhöhung/Minderung des vom
Rentner zu zahlenden freiwilligen Beitrages, meldet die Krankenkasse dies wie-
derum umgehend dem Rentenversicherungsträger, damit dieser den Beitrags-
zuschuss der Höhe nach neu bestimmen kann.

Bezieht ein Berechtigter mehrere Renten (z.B. Versicherten- und Witwenrente),
wird der Beitragszuschuss für freiwillig oder privat krankenversicherte Rentner
aus der Summe der Renten berechnet. Der sich hierbei ergebende Betrag ist
ggf. auf die Hälfte der Aufwendungen für die freiwillige oder private Kranken-
versicherung zu begrenzen.

Für Rentner, die einen Beihilfeanspruch haben, können sich Auswirkungen auf
die Höhe der Beihilfe ergeben, wenn der Zuschuss zur Krankenversicherung
bestimmte Grenzbeträge überschreitet. Trifft dies zu, kann auf den Zuschuss
zur Krankenversicherung oder auf Teile des Zuschusses auf Antrag – für die
Zukunft – verzichtet werden.
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4. Die Eigenbelastung des Rentners 
für seine Krankenversicherung am Beispiel

4.1 Was zahlt der Rentner, der seinen Krankenversicherungsschutz
durch die KVdR hat?

Bei Bezug nur einer Rente: Hälfte des Beitrages aus dieser Rente

Die Pflichtversicherung in der KVdR führt zur Beitragspflicht aus der Rente. Der
Beitrag wird je zur Hälfte vom Rentenversicherungsträger und vom Rentner
gezahlt.

Bei Bezug mehrerer Renten: Hälfte der Beiträge aus allen Renten

Erhält ein Berechtigter mehrere Renten (z.B. Altersrente und Witwenrente), ist
für seinen Krankenversicherungsschutz in der KVdR aus jeder Rente ein Bei-
trag zu zahlen. 

Der Beitrag aus jeder Rente ist je zur Hälfte vom Rentenversicherungsträger
und vom Rentner zu tragen.

Bei Bezug von Rente und Versorgungsbezügen: Hälfte des Beitrages
aus der Rente sowie voller Beitrag aus Versorgungsbezügen

Die Pflichtversicherung in der KVdR führt zur Beitragspflicht aus der Rente und
aus den Versorgungsbezügen.

Rente (Januar 2001) monatlich 1500,– DM

Bei einem angenommenen 
allgemeinen Beitragssatz 
der Krankenkasse des Rentners von 14%:

14% von 1500,– DM 210,– DM

Bei einem Beitrag von 210,– DM hat der 
Rentner 105,– DM zu zahlen.

Der Beitragsanteil des Rentners wird von der Rente einbehalten.
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* 14% = Angenommener allgemeiner Beitragssatz der Krankenkasse.

Arbeitsverdienst aus der Beschäftigung monatlich 4 500,– DM
Rente (Januar 2001) monatlich 2 300,– DM

insgesamt monatlich 6 800,– DM

Es wurden folgende Beiträge berechnet:

� Krankenversicherungsbeiträge entsprechend dem
Arbeitsverdienst von 4 500,– DM monatlich.

� Krankenversicherungsbeiträge aus Rente
von 2 300,– DM monatlich.

Die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen
Krankenversicherung beträgt 2001 monatlich 6 525,– DM*

Mithin sind für monatlich 275,– DM
Beiträge über der Beitragsbemessungsgrenze 
erhoben worden.

Der Erstattungsbetrag errechnet sich wie folgt:

1/2 des Krankenversicherungsbeitrages von 14%* = 7%

7% von 275,– DM = 19,25 DM.

Dieser Beitragsanteil erhält der Rentner auf Antrag von seiner Kran-
kenkasse zurück.
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5. Die Pflegeversicherung für den Rentner

5.1 ... und wie verhält es sich mit dem Schutz der Pflegeversicherung?

Bis auf einige Besonderheiten gilt, was auch für die KVdR zutrifft

Der Schutz der Pflegeversicherung ist – ebenso wie der Versicherungsschutz in
der KVdR – eine wichtige Ergänzung zur Rente. Die Pflegeversicherung hat die
Aufgabe, Pflegebedürftigen Hilfe zu leisten. Das kann sowohl im häuslichen
Bereich als auch bei stationärer Pflege der Fall sein. Darüber hinaus bietet die
Pflegeversicherung nicht nur denjenigen Schutz, die pflegebedürftig sind; wer
selbst – nicht erwerbsmäßig – als Pflegeperson tätig ist, kann durch die Pflege-
versicherung in den Schutz der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung
gelangen.

Rentner, die in der gesetzlichen Krankenversicherung als Pflichtmitglied versi-
chert sind oder ihr als freiwilliges Mitglied angehören, erhalten in der Regel
zugleich den Schutz der Pflegeversicherung.

Privat krankenversicherte Rentner sind zum Abschluss eines gesonderten Ver-
sicherungsvertrages für den Fall der Pflegebedürftigkeit verpflichtet.
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 Unser Service: Kostenlos Auskunft, Beratung, Hilfe

kompetent

persönlich

flexibel

… und alles aus einer Hand

Wir erleichtern Ihnen den Weg.

Wann immer Sie Fragen haben, mehr Informationen oder eine
Beratung wünschen, wenden Sie sich vertrauensvoll
an eine unserer bundesweit vertretenen Auskunfts- und
 Beratungsstellen.

Unsere fachkundigen Mitarbeiter helfen Ihnen gern. Im ganz
persönlichen Beratungsgespräch. Kostenlos.

Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch einen Besuchstermin.
Das spart Wartezeit. Bringen Sie zur Beratung bitte Ihre Ver-
sicherungsnummer, Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren
Personalausweis mit.

Unsere besucherfreundlichen Öffnungszeiten können Sie
ebenfalls telefonisch erfragen (siehe Anschriften und Telefon-
nummern Seite 34 und 35).

Wählen Sie.

Der kurze Weg zu den Experten ist unser Service-Telefon,
Ihre Hotline zur Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.

Hier erhalten Sie

ebenfalls kostenlos Rat und Hilfe,

Anschriften und Öffnungszeiten unserer Auskunfts- und
Beratungsstellen,

Termine verschiedener Vorträge und Seminare zu den
Themenbereichen Rente und Rehabilitation,

auf Anforderung Informationsbroschüren.

Wählen Sie 08 00 / 3 33 19 19.
Zum Nulltarif. Auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten.
Montag bis Donnerstag 9.00 bis 19.30 Uhr
Freitag 9.00 bis 13.00 Uhr
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Wir sind gern für Sie da.
Auf allen Wegen moderner Kommunikation.

Über Internet www.bfa-berlin.de erreichen Sie uns rund um
die Uhr.

Sie können

Vordrucke oder Broschüren herunterladen,

bequem einen Versicherungsverlauf oder eine Renten-
auskunft anfordern,

sich über die Themenvielfalt in der gesetzlichen Renten-
versicherung – Versicherung, Rente und Rehabilitation –
informieren,

statistische Erhebungen oder Daten, die die BfA selbst
betreffen, abrufen,

im Rentenlexikon nachschlagen.

Schicken Sie uns eine E-Mail.

Wir sind gern für Sie da. Auch ganz
in Ihrer Nähe.

Durch unsere BfA-Versichertenberater/-innen sind wir
ortsnah mit Ihnen verbunden.

Die bundesweit ehrenamtlich tätigen BfA-Versichertenberater/
-innen erteilen Ihnen nicht nur Auskünfte, sondern beraten Sie
auch und sind Ihnen beim Ausfüllen von Anträgen behilflich.

In Ausnahmefällen, wenn Sie bettlägerig oder schwer geh-
behindert sind, kommen die BfA-Versichertenberater/-innen
auf Wunsch zu Ihnen nach Hause.

Die Anschriften erfahren Sie bei den Auskunfts- und Bera-
tungsstellen, Versicherungsämtern oder Krankenkassen.

Damit unser Beratungsangebot jeden Winkel Deutschlands
erreicht, sind ganzjährig Informationsbusse für Sie unter-
wegs.

In den dort eingerichteten mobilen Büros können Sie sich in
allen Rentenangelegenheiten Rat und Hilfe einholen.

Selbst der Blick in Ihr Versicherungskonto ist dank der Vernet-
zung mit der zentralen Datenbank in Berlin möglich.
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Unsere Auskunfts- und Beratungsstellen

86150 Augsburg Bahnhofstr. 7 � (08 21) 50 35-0
10709 Berlin-Wilmersdorf Fehrbelliner Platz 5 � (0 30) 86 88 80
10179 Berlin-Mitte Wallstr. 9–13 � (0 30) 2 02 47-5
33602 Bielefeld Bahnhofstr. 28 � (05 21) 52 54-0
06749 Bitterfeld Walther-Rathenau-Str. 38 � (0 34 93) 6 02 00
53111 Bonn Poststr. 19–21 � (02 28) 98 27-0
14770 Brandenburg Nicolaiplatz 12 � (0 33 81) 3 20 90
38100 Braunschweig Friedrich-Wilhelm-Str. 3 � (05 31) 12 30-0
28195 Bremen Domshof 18–20 � (04 21) 36 52-0
09111 Chemnitz An der Markthalle 3–5 � (03 71) 69 71-0
03048 Cottbus Thiemstr. 130 � (03 55) 4 94-0
64283 Darmstadt Ludwigstr. 1 � (0 61 51) 2 30 64
06844 Dessau Zerbster Str. 32 � (03 40) 2 21 00 26
44137 Dortmund Hansastr. 95 � (02 31) 90 63 50-0
01307 Dresden Fetscherstr. 34 � (03 51) 4 40 60-0
40210 Düsseldorf Graf-Adolf-Str. 35–37 � (02 11) 3 80 60
99096 Erfurt Blosenburgstr. 20 � (03 61) 30 27-0
45127 Essen Lindenallee 6–8 � (02 01) 2 40 33-0
60313 Frankfurt/Main Stiftstr. 9–17 � (0 69) 2 99 98-0
15230 Frankfurt/Oder Karl-Marx-Str. 2 � (03 35) 56 18-0
79098 Freiburg i. Br. Friedrichring 1 � (07 61) 3 87 10
07545 Gera Reichsstr. 5 � (03 65) 9 18 00-0
35390 Gießen Katharinengasse 1 � (06 41) 1 20 91
02826 Görlitz Berliner Str. 57 � (0 35 81) 40 63 46
04668 Grimma Markt 10 � (0 34 37) 9 24 10
38820 Halberstadt Woort 3 � (0 39 41) 5 73 26
06108 Halle Leipziger Str. 91 � (03 45) 2 92 50

Sie können die Hilfe unserer fachkundigen Mitarbeiter eben-
falls auf verschiedenen Messen und Ausstellungen in An-
spruch nehmen.
An BfA-eigenen Ständen erhalten Sie neben Auskünften und
Beratung zusätzlich verschiedenes Informationsmaterial zu
den Themenbereichen Rente und Rehabilitation.

Die Versicherungsämter der Stadt- und Landkreise bieten
ebenfalls Auskünfte und Hilfestellung an.
Dort können Sie Ihren Rentenantrag stellen oder um Weiter-
leitung Ihrer Versicherungsunterlagen bitten.
Außerdem halten die Versicherungsämter verschiedene Vor-
drucke bereit.
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20354 Hamburg Jungfernstieg 7 � (0 40) 34 89 10
20535 Hamburg Bürgerweide 4 � (0 40) 24 19 00
30159 Hannover Bahnhofstr. 8 � (05 11) 3 57 99-0
74072 Heilbronn Lohtorstr. 2 � (0 71 31) 2 03 93 60
98693 Ilmenau Wallgraben 3 � (0 36 77) 84 51 90
07743 Jena Goethestr. 1 � (0 36 41) 4 70 80
67655 Kaiserslautern Schubertstr. 17 a � (06 31) 36 67 30
76133 Karlsruhe Kaiserstr. 215 � (07 21) 18 04-0
34117 Kassel Friedrich-Ebert-Str. 5 � (05 61) 78 90-0
24103 Kiel Haßstr. 17 � (04 31) 98 78-0
50676 Köln Lungengasse 35 � (02 21) 33 17-01
04105 Leipzig Nordstr. 17 � (03 41) 7 11 35-0
23552 Lübeck Beckergrube 2 � (04 51) 7 99 47 01
39108 Magdeburg Maxim-Gorki-Str. 14 � (03 91) 73 99-0
55116 Mainz Am Brand 31 � (0 61 31) 27 40
68159 Mannheim E 1, Nr. 16 � (06 21) 15 91-0
80331 München Viktualienmarkt 8 � (0 89) 5 10 81-0
48143 Münster Von-Steuben-Str. 20 � (02 51) 53 82-0
17033 Neubrandenburg Brodaer Str. 11 � (03 95) 56 37-0
90402 Nürnberg Kornmarkt 8 � (09 11) 23 80-0
26122 Oldenburg Bahnhofsplatz 2 a � (04 41) 9 50 79 50
49074 Osnabrück Neumarkt 7 � (05 41) 33 57-0
01796 Pirna Dohnaische Str. 68 � (0 35 01) 4 66 70
08523 Plauen Herrenstr. 20 � (0 37 41) 22 80 99
14473 Potsdam Heinrich-Mann-Allee 103 � (03 31) 88 53-0
93047 Regensburg Maximilianstr. 9 � (09 41) 58 49-0
18057 Rostock Doberaner Str. 10–12 � (03 81) 4 59 45-0
66111 Saarbrücken Großherzog-Friedrich-Str. 16–18 � (06 81) 9 37 00
19053 Schwerin Schmiedestr. 8–12 � (03 85) 57 58-0
18439 Stralsund Langenstr. 54 � (0 38 31) 28 01 51
70174 Stuttgart Kronenstr. 25 � (07 11) 18 71-5
98527 Suhl Marienstieg 3 � (0 36 81) 7 86-0
54290 Trier Domfreihof 1 � (06 51) 97 07 10
89073 Ulm Karlstr. 33 � (07 31) 9 67 35-0
38855 Wernigerode Breite Str. 53 a � (0 39 43) 6 96 30
06886 Wittenberg Collegienstr. 59 c � (0 34 91) 4 20 40
97070 Würzburg Schönbornstr. 4–6 � (09 31) 35 72-0
42103 Wuppertal Wupperstr. 14 � (02 02) 45 95-01
06712 Zeitz Roßmarkt 13 � (0 34 41) 8 58 80
08056 Zwickau Hauptmarkt 24–25 � (03 75) 27 74 80


